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Dusseldorf, den 9. Dezember 2014 

Die Landesregierung 
Nordrhein -Westfalen 

(L. s.) 
Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

7831 

Der Finanzminister 

Dr. Norbert W a l t e r - B o r  J a  n s 

Der Mmister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ä g e r  

Der Mimster 
für Arbelt, Integration und Soziales 

Guntram S c h n e i d  e r 

Der Mmister 
für Khmaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

Natur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m  m e 1 

- Gv. NRW. 2014 S. 884 

Gesetz zur Änderung 
des Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz 

und zum Tierische Nebenprodukte
Beseitigungsgesetz 

Vom 9. Dezember 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
h1ermit verkundet wird: 

Gesetz zur Änderung 
des Ausführungsgesetzes zum Tierseuchengesetz und 

zum Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 

Artikel 1 

Das Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz und zum 
Tierische Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz vom 2. 
September 2008 (Gv. NRW. S. 612) wird W1e folgt gean
dert: 

1. In der Überschrift wird das Wort "T1erseuchenge
setz" durch das Wort "Tiergesundheitsgesetz" er
setzt. 

2. In der Zwischenuberschrift vor § 1 wird das Wort 
"Tierseuchenbekämpfung" durch das Wort "Tierseu
ehen " ersetzt. 

3. In § 1 wird das Wort "Tierseuchenbekämpfung" 
durch das Wort "Tiergesundhelt" und das Wort 
"Tierseuchenrechts" durch das Wort "T1ergesund
heitsrechts" ersetzt. 

4. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In der Überschrift wird das Wort "beamteter" 
durch das Wort "amtheher" ersetzt. 

b) In Absatz 1 wird das Wort "Tierseuchenangele
genheiten" durch das Wort "Tiergesundheitsange
legenheiten " ersetzt. 

c) In Absatz 2 werden die Wörter "beamteter Tier
arzt im Sinne des § 2 Abs. 2 Satz 1 Tierseuchen
gesetz (TierSG) in der Fassung der Bekanntma
chung vom 22. Juni 2004 (BGBL I S. 1260, 
S. 3588) in der jeweils geltenden Fassung (beam
teter T1erarzt) ist und" gestrichen. 

d) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

, ,(3) Amtliche Tierärzte sind die vom Staat ange
stellten Tierarzte. Anstelle der amthchen Tienirz-

te können andere approbierte Tierärzte zugezogen 
werden. Diese sind innerhalb des ihnen erteilten 
Auftrags befugt und verpflichtet, alle Amtsver
richtungen wahrzunehmen, die den amtlichen 
T1erärzten übertragen sind." 

e) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und das 
Wort "beamteten" wird durch das Wort "amtli
chen" und die Angabe ,,§ 2 Abs. 2 Satz 2 TierSG" 
wird durch die Wörter "Absatz 3 Satz 2" ersetzt. 

f) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und das 
Wort "beamtete" wird durch das Wort "amthehe" 
und die Worter "auf der Grundlage des Tierseu
chengesetzes und der aufgrund des Tierseuchen
gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen" werden 
durch die Wörter "auf der Grundlage des Tierge
sundheitsgesetzes vom 22. Mai 2013 (BGBL I 
S. 1324) m der jeweils geltenden Fassung und der 
auf Grund des Tiergesundheitsgesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen" ersetzt. 

g) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und in 
Satz 1 wird das Wort "beamteten" durch das Wort 
"amtlichen" ersetzt. 

5. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt: 

,,§ 2a 
Veterinärassistentinnen/Veterinärassistenten 

(1) Die Überwachung der Einhaltung der Vorschrif
ten des Tiergesundheitsrechts, des Tierische Neben
produkte-Beseitigungsrechts, des Verkehrs mit Tier
arzneimitteln und der unmittelbar geltenden 
Rechtsakte der Europäischen Union 1m Anwen
dungsbereich dieser Rechtsgebiete kann unter fachh
eher Aufsicht und Verantwortung eines amtlichen 
Tierarztes von Veterinärassistentinnen und Veten
närassistenten durchgeführt werden. 

(2) Das für T1ergesundheit zuständ1ge Mimstenum 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschrif
ten über die Ausbildung, Prüfung und Fortbildung 
von Veterinärassistentinnen und Veterinarassistenten 
zu erlassen und insbesondere Folgendes zu regeln: 

1. die Voraussetzungen fur die Zulassung zur Aus-
bildung, 

2. den Inhalt und das Zlel der Ausbildung, 

3. die Dauer und die Ausgestaltung der Ausbildung, 

4. den Ort, die Art und den Umfang des theoreti
schen Unterrichts und der prakhschen Unter
weisung, 

5. die Anrechnung von förderlichen Zeiten auf die 
Ausblldung, 

6. die Beurteilung der Leistungen wahrend der 
Ausbildung (Art und Inhalt der Leistungskont
rolle) , 

7. die Art und die Zahl der Prüfungsleistungen, 

8. das Verfahren der Prüfung und die Zulassung zur 
Prüfung, 

9. die Bildung von Prufungsausschüssen, 

10. die Prüfungsnoten, die eine nach der Leistung 
des Kandidaten abgestufte Beurteilung ermögli
chen, 

11. die Ermittlung und die Feststellung des Prü
fungsergebnisses, 

12. die Wiederholung von Prüfungsleistungen und 
der gesamten Prüfung, 

13. die Rechtsfolgen des Rücktritts und des Fernble1-
bens von der Prüfung, 

14. die Nachprufung zur Wiedererlangung der Befä
higung und 

15. die Fortbildung." 

6. In § 3 werden die Wörter "Eine schnftliche oder 
elektronische Ordnungsverfügung zur Bekampfung 
von Tierseuchen" durch die Worter "Eine auf der 
Grundlage des Tiergesundheitsgesetzes erlassene 
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schriftliche oder elektronische Ordnungsverfügung" 
ersetzt. 

7. In § 6 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 wird je
weils das Wort "Tierseuchengesetzes" durch das Wort 
"Tiergesundheitsgesetzes " ersetzt. 

8. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Nummer 7 wird das Wort "und" durch ein 
Komma ersetzt. 

bb) In Nummer 8 wird der Punkt am Ende durch 
das Wort "oder" ersetzt. 

ce) Folgende Nummer 9 wird angefügt: 

,, 9. Forschungsvorhaben, die der Feststellung, 
Bekampfung oder der Verhütung von Tierseu
ehen oder seuchenartigen Erkrankungen die
nen," 

b) In Absatz 2 Satz 1 Buchstabe a wird das Wort 
"Tierseuchengesetz" durch das Wort "Tiergesund
heitsgesetz" ersetzt. 

9. Dem § 13 Absatz 3 wird folgender Satz angefugt: 

"Abweichend von Satz 1 kann für die Beitragsbe
rechnung auch ein Höchst- oder Regelbesatz zu 
Grunde gelegt werden." 

10. Dem § 14 wird folgender Satz angefügt: 

"Von Tierbesitzern, die eine Meldung nicht oder 
nicht fristgerecht abgeben, kann ein Verspätungszu
schlag erhoben werden." 

11. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort "beamteten" durch das 
Wort " amtlichen " ersetzt. 

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

"Der Krankheitszustand und der Befund, ob eine 
Krankheit vorliegt, dle nach § 15 Tiergesund
heitsgesetz einen Entschädlgungsanspruch be
gründet, wird durch ein Gutachten des amtlichen 
Tierarztes festgestellt." 

12. In § 17 Absatz 2 wird die Angabe ,,(§ 67 Abs. 4 
TierSG) " durch die Angabe ,,(§ 16 Absatz 4 Tlerge
sundheitsgesetz) " ersetzt. 

13. § 18 wird wie folgt geandert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 und 2 wird jewells das Wort 
"beamteten" durch das Wort "amtlichen" ersetzt. 

b) In Absatz 2 wird das Wort "beamtete" durch das 
Wort " amtliche " ersetzt. 

14. Dem § 21 wird folgender Satz angefügt: 

"Hat die Tierseuchenkasse mit einem Dienstleis
tungsunternehmen eine Rahmenvereinbarung über 
die Verwertung oder Tötung von Tieren getroffen, so 
kann sie die Erstattung der zusatzlichen Kosten nach 
§ 16 Absatz 4 Tiergesundheitsgesetz auf die Höhe der 
in der Rahmenvereinbarung vereinbarten Beträge 
begrenzen." 

15. In § 22 Satz 1 wird das Wort "beamteten" durch das 
Wort "amtlichen" und die Angabe ,,§§ 68 und 69 
TierSG" durch die Wörter ,,§§ 17 und 18 Tiergesund
heüsgesetz" ersetzt. 

16. § 23 wird Wle folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aal In Nummer 1 wird jeweils das Wort "beamte
ten" durch das Wort "amtlichen" ersetzt und 
dle Angabe ,,(§ 2 Abs. 2 TlerSG) " wird durch 
die Wörter ,,(§ 2 Absatz 3 Satz 2)" ersetzt. 

bb) In Nummer 3 wird die Angabe ,,§ 71 TierSG" 
durch die Angabe ,,§ 20 Tiergesundheitsge
setz" ersetzt. 

b) In Absatz 3 wlrd die Angabe ,,§ 71 TierSG" durch 
die Angabe ,,§ 20 Tlergesundheitsgesetz" ersetzt. 

c) Absatz 4 wird aufgehoben. 

17. § 24 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worter "amtstierärztlichen 
Beaufsichtigungen von Betrieben und Veranstal
tungen nach § 16 TierSG" durch die Wörter 
"Uberwachung von Veranstaltungen und Einnch
tungen nach § 25 Tiergesundheitsgesetz" ersetzt. 

b) Satz 2 wird aufgehoben. 

18. In § 25 Nummer 2 wird die Angabe ,,§ 22 TierSG" 
durch die Wörter ,,§ 6 Absatz 1 Nummer 18 Tierge
sundheitsgesetz" ersetzt. 

19. § 26 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe ,,§ 23 TierSG" wird durch die Wörter 
,,§ 24 Absatz 3 Satz 2 Nummer 10 Tiergesund
heitsgesetz" ersetzt. 

b) Das Wort "Tierseuchengesetzes" wird durch das 
Wort "Tiergesundheitsgesetzes" ersetzt. 

20. § 27 Absatz 1 Nummer 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nach der Angabe ,,§ 14" wird die Angabe 
"Satz 1" eingefügt. 

b) Das Komma am Ende wird durch die Wörter "und 
die Höhe des Verspätungszuschlags nach § 14 
Satz 2 festzulegen," ersetzt. 

21. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Die Absätze 4 und 5 werden wie folgt gefasst: 

,,(4) Abweichend von Absatz 2 werden für die 
Abholung, Sammlung, Beförderung, Lagerung, 
Behandlung, Verarbeitung und Beseitigung von 
Tierkörpern von im landwirtschaftlichen Betrieb 
verendetem und von tot geborenem Vieh im Sinne 
des Artikels 2 Nummer 14 der Verordnung (EG) 
Nr. 1857/2006 der Kommission vom 15. Dezember 
2006 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 
EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen an kleine und 
mittlere in der Erzeugung von landwirtschaftli
<;hen Erzeugnissen tatige Unternehmen und zur 
Anderung der Verordnung (EG) Nr. 70/2001 (ABI. 
L 358 vom 16. 12. 2006, S. 3, ABI. L 348M vom 
24.12. 2008, S. 925) (Falltiere) von den Tierbesit
zern Gebuhren oder Entgelte in Höhe von 25 Pro
zent der dabei entstehenden Kosten erhoben. Die 
verblelbenden Kosten tragen die Kreise und 
kreisfreien Stadte, soweit mcht ein anderer Kost
entrager eintritt. Die Sätze 1 und 2 gelten nur bis 
zu einem Betrag von 640 Euro der jährlichen ein
zelbetrieblichen Gesamtkosten für die Beseiti
gung von Falltieren (Obergrenze) . Darüber hinaus 
hat der Tierbesitzer die Kosten für die Beseiti
gung von Fallüeren vollständig selbst zu tragen. 
Sofern ein Inkassoverfahren gemäß § 6 Absatz 3 
Satz 2 durchgeführt wird, werden die Beträge 
nach Satz 1 durch die Tierseuchenkasse zur Er
stattung an die Unternehmen nach § 3 Absatz 1 
und Absatz 2 des Tiensche Nebenprodukte-Besei
ügungsgesetzes eingezogen. 

(5) Absatz 4 gilt nicht für 

1. Vieh im Sinne des Tiergesundheitsgesetzes, das 
in Schlachtstätten vor Einleitung der 
Schlachttier- und Fleischuntersuchung getotet 
wird oder in der Schlachtstatte oder auf dem 
Transport dorthin verendet ist, 

2. Tiere nach § 2 Nummer 4 Buchstabe a des Tier
gesundheitsgesetzes und 

3. Tiere, die durch ein Schadensereignis auf el
nem landwirtschaftlichen Betrieb zu Tode ge
kommen sind sowie 

4. Tlerbesitzer, die einer Rückforderungsanord
nung auf Grund eines früheren Beschlusses der 
Europäischen Kommission zur Feststellung der 
Unzulässigkeit einer Beihilfe und ihrer Unver
einbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nach
gekommen sind. 

Die Kosten für die Abholung, Sammlung, Beför
derung, Lagerung, Behandlung, Verarbeitung und 
Beseitigung dieser Tierkorper haben in den Fällen 
des Satzes 1 Nummer 1 die Schlachtstätten, in 
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den Fallen des Satzes 1 Nummer 2 und 3 die Tier
besitzer zu tragen." 

b) Absatz 7 Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

"Die Unternehmen haben 

1. mindestens einmal jahrlich den Kreisen und 
kreisfreien Städten eine Auflistung der in ih
rem Zuständigkeits bereich anfallenden Tier
körper von Fallheren, aufgeschlusselt nach 
Tierart und Herkunftsbetrieb, vorzulegen und 

2. der Tierseuchenkasse im Rahmen der Tierseu
chenfrüherkennung eine Auflistung der in Ih
rem Zusüindigkeltsbereich anfallenden Tier
körper von Falltieren, aufgeschlüsselt nach 
Tierart und Herkunftsbetneb, auf elektroni
schem Wege zu ubermitteln." 

Artikel 2 

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich der Absätze 2 und 3 
am Tag nach der Verkundung in Kraft. 

(2) Artikel 1 Nummer 1 bis 4, 6 bis 8, 11 bis 13 und 15 
bis 19 tritt am 1. Mai 2014 in Kraft. 

(3) Artikel 1 Nummer 21 tritt am 1. Januar 2015 in Kraft. 

Düsseldorf, den 9. Dezember 2014 

Die Landesregierung 
N ordrhein- Westfalen 

(L. S.) 
Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

800 

Der Finanzminister 

Dr. Norbert W a l t e r - B o r  j a n s  

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf J ci g e r  

Der Minister 
für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, 

N atur- und Verbraucherschutz 

Johannes R e m  m e I 

- Gv. NRW 2014 S. 885 

Drittes Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer
weiterbildungsgesetzes 

Vom 9. Dezember 2014 

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen, das 
hiermit verkündet wIrd: 

Drittes Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmer
weiterbildungsgesetzes 

Artikel 1 
Änderung des Arbeitnehmerweiterbildungsgesetzes 

Das Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz vom 6. Novem
ber 1984 (Gv. NRW S. 678), das zuletzt durch Gesetz 
vom 8. Dezember 2009 (Gv. NRW S. 752) geändert wor
den ist, wird WIe folgt gecindert: 

1. Nach § 12 wird folgender § 12 a eingefügt: 

,, § 12a 
Freistellung von Auszubildenden 

(1) Auszubildende in Berufen des Berufsbildungsge
setzes vom 23. Marz 2005 (BGBL I S. 931), das zuletzt 

durch Artikel 22 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 
(BGBL I S. 2749) geandert worden ist, und der Hand
werks ordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 24. September 1998 (BGBL I S. 3074; 2006 I 
S. 2095), die zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes 
vom 25. JulI 2013 (BGBL I S. 2749) geändert worden 
1st, oder in einem vergleichbaren beruflichen Bil
dungsgang haben einen Anspruch auf polItische Ar
beitnehmerweiterbildung (§ 1 Absatz 4) von insge
samt fünf Arbeitstagen während ihrer Berufsausbil
dung. 

(2) Politische Arbeitnehmerwelterblldung findet in 
den ersten beiden Dritteln der Ausbildung statt. Aus
nahmen bedurfen der Zushmmung des Ausbildungs
betriebs und der Berufsschule. 

(3) Stellt der Ausbildungsbetrieb den Auszubildenden 
unter Fortzahlung der Vergutung für die Teilnahme an 
einer betrieblich veranlassten Veranstaltung 1m Sinne 
von § 1 Absatz 4 frei, kann er dIe Dauer der Veranstal
tung auf den Freistellungsanspruch anrechnen. § 4 
Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(4) § 3 Absatz 5 und 7 und die §§ 5 bis 12 gelten ent
sprechend." 

2. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geandert: 

aal Die Absatzbezeichnung ,,(1)" wird gestrichen. 

bb) In Satz 2 wird die Angabe ,, 2015" durch die 
Angabe ,, 2018" ersetzt. 

b) Absatz 2 wird aufgehoben. 

Artikel 2 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, den 9. Dezember 2014 

(L. S.) 

Die Landesregierung 
N ordrhein- Westfalen 

Die Ministerpräsidentin 

Hannelore K r a f t 

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

Sylvia L ö h r  m a n  n 

Der Minister 
für Wirtschaft, Energie, Industrie, 

Mittelstand und Handwerk 

Garrelt D u i n 

Der Minister 
für Inneres und Kommunales 

Ralf Ja g e r  

Der Minister 
für Arbeit, Integration und Soziales 

Guntram S c h n e i d  e r 

Die Ministerm 
für FamilIe, Kinder, Jugend, 

Kultur und Sport 

Ute S c  h ci f e r 

Die Mmisterin 
für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter 

Barbara S t e f f e n s 

- GV. NRW 2014 S. 887 
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